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Allgemeine Vertragsbedingungen (AGB´s) für Qigong-Zehnerkarten

Angela Schwörer, im folgenden „Anbieter“ genannt, bestätigt für alle ihre Angebote die 

erforderliche Qualifikation zu besitzen. 

Anmeldung zu Kursen, Vertragsabschluss 

• Mit der Anmeldung zu einem Angebot und der Bestätigung durch den Anbieter kommt ein

Vertrag zustande. Der Anbieter verpflichtet sich zu einer den Ankündigungen entsprechen-

den sorgfältigen Durchführung, die Teilnehmenden zur Teilnahme und Zahlung der Kursge-

bühren. Die Qigong-Stunden finden in der Regel jeden Mittwoch statt, ausgenommen sind
Feiertage. Stunden, die aufgrund von Urlaub oder anderen geplanten Terminen ausfallen,
werden zeitnah vom Anbieter angezeigt.

• Für die Anmeldung zu dem Zehnerkarten-Kurs ist bevorzugt das jeweilige Anmeldeformular

zu verwenden. Alternativ kann sie in schriftlicher Form wie z. B. E-Mail erfolgen. Hierzu ist

die Angabe des vollständigen Vor- und Zunamens, der E-Mail oder einer rechnungsfähigen

Adresse und der Telefon- oder Mobilnummer erforderlich. Ist die/der Teilnehmende

minderjährig, erfordert dies eine Anmeldung durch die gesetzlichen Vertreter.

• Die Anmeldung ist verbindlich.

• Mit der Anmeldung werden diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkannt.

• Nach Eingang der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden die Zehnerkarte ausgehändigt.
Sie gilt gleichzeitig als Anmeldebestätigung. Mit der Anmeldebestätigung gilt der Vertrag als

abgeschlossen.

Kursgebühren - Zahlungen 

Die 1. Stunde ist eine Schnupperstunde, ab der 2. Stunde wird die volle Gebühr fällig und der 
Teilnehmende erwirbt sich dadurch das Recht an 10 Stunden, die er sich frei einteilen kann, 
teilzunehmen. Die 10 Karten sind gültig bis zum Ende des Jahres, in dem er/sie die Karten 
erworben hat. Die Karten können im besonderen Falle bis zum 31. Januar des Folgejahres 
verlängert werden und zwar, wenn der Teilnehmende im vorab schriftlich eine Krankheit, die 
länger als 4 Wochen geht, oder eine geplante OP, die eine längere Bewegungsunfähigkeit nach 
sich zieht, beim Anbieter meldet.

Die Bezahlung der Zehnerkarte kann als Überweisung oder in bar gegen Quittung erfolgen. Eine 

Teilnahme ist nur nach erfolgter Zahlung möglich.  

Stornierung der Zehnerkarte
• Der Anbieter ist berechtigt, wegen zu geringer Beteiligung vom Vertrag zurückzutreten.  In

diesem Fall werden die noch verbliebenen Karten erstattet.

• Bei z. B. krankheitsbedingtem Ausfall des Anbieters ist dieser berechtigt, den Unterricht durch

autorisierte Vertretungen zu erbringen. Falls dies nicht möglich ist, wird die Kursstunde
abgesagt, Teilnehmende werden zeitnah informiert. Etwaige Auslagen aufgrund der Anreise
können nicht erstattet werden.

• Kann ein Kurs wegen äußerer Umstände, z.B. Pandemiebeschränkungen, langfristig nicht

mehr durchgeführt werden, werden Kursgebühren nur dann erstattet, wenn noch mindestens
5 der 10 Karten übrig sind. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach den verbleibenden
Karten.

• Eine Stornierung durch Teilnehmende ist nur in schriftlicher Form möglich und nur aus
schwerwiegendem Grund (z. B. Pflegebedürftigkeit, lange Rekonvaleszenz nach OP). Es kann
ein geeigneter Ersatzteilnehmer durch den Kunden genannt werden.



Angela Schwörer, Qigong – AGB´s für Qigong-Zehnerkarten 

2 

Gesundheitsvoraussetzungen

Qigong wird wegen ihrer die Gesundheit unterstützende Wirkung z. B. von den Krankenkassen 
empfohlen. Die Teilnahme an diesen Kursen ersetzt keine aus ärztlicher Sicht erforderliche 
Therapie, kann diese aber ergänzen.

Mit der Anmeldung bestätigen die Teilnehmenden, dass bei ihnen keine Kontraindikationen vorlie-

gen. 

Als Kontraindikationen gelten z. B. 

• Akut behandlungsbedürftige körperliche oder psychische Erkrankungen.

• Schwere gesundheitliche Einschränkungen.
• Bei Schwangerschaft ist eine Teilnahme nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt möglich.

In allen Zweifelsfällen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt und holen die Zustimmung zur Teilnahme ein. 

Wenn Teilnehmende den Anbieter über z.B. körperliche Einschränkungen oder mit ihrem Arzt abge-

stimmte gesundheitliche Aspekte informieren, unterwirft sich der Anbieter der Schweigepflicht. 

Hausordnung 

Für alle Veranstaltungen gelten die Hausordnungen der jeweiligen Räumlichkeiten. 

Kursunterlagen 

Das ausgegebene Lehrmaterial ist ausschließlich für den eigenen Gebrauch gestattet. Die 

Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Das Urheberrecht liegt bei dem Anbieter. 

Haftung 

Eine Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt in eigener Verantwortlichkeit sowie unter Ausschluss 

jeglicher Haftung durch den Anbieter.

Die Teilnehmenden achten selbst auf mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände und Geld.   

Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zweck der Vertragsabwicklung und im Rahmen 

der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten 

werden gemäß DSGVO vertraulich behandelt. Der Nutzer erklärt sich mit der Bearbeitung und Nut-

zung der Daten in diesem Umfang einverstanden. 

Die Speicherung der Kontaktdaten erfolgt nur mit Zustimmung der Teilnehmenden und kann jeder-

zeit widerrufen werden. 

Schlussbestimmungen 

Sollte eine der vorstehenden Vereinbarungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen 

unberührt. Die ungültige Bestimmung ist so zu ergänzen, dass sie den ursprünglich beabsichtigten 

Zwecken am nächsten kommt. 

Änderungen, Ergänzungen oder Aufhebungen dieser Bestimmungen bedürfen der Schriftform, 

mündliche Nebenabreden sind rechtsunwirksam. 

Gerichtsstand 

Für die Vertragsbeziehung gilt deutsches Recht. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Seiten 

Frankfurt am Main. 

Frankfurt am Main, 23. Mai 2025 


